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TEIL A)  BEBAUUNGSPLAN 

 
 
Die Punkte 1. Lage im Raum, 2. Instruktionsgebiet, 3. Ziel und Zweck der Planung 
sowie 4. Rahmenbedingungen sind identisch mit der Begründung des BBP Nr. 94 
Hohenpfahl-West Erweiterung Deckblatt Nr. 01. 

 
5 VERFAHRENSHINWEISE 

Die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 94 Hohenpfahl West - Erweiterung durch 
Deckblatt Nr. 02 erfolgt gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung. Von der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird ent-
sprechend § 13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB in vorliegender Situation abgesehen. 

Die Verfahrensabwicklung für den Bebauungsplan/Grünordnungsplan Nr. 94 Hohen-
pfahl West - Erweiterung Deckblatt Nr. 02 erfolgt im beschleunigten Verfahren ent-
sprechend den Bestimmungen des Baugesetzbuches. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 
02.05.2017 wurde in der Zeit vom 15.03.2017 bis 05.04.2017 durchgeführt. 

Die Öffentliche Auslegung für den Bebauungsplan/Grünordnungsplan Nr. 94 Hohen-
pfahl West - Erweiterung Deckblatt Nr. 02 in der Fassung vom 02.05.2017 wird gemäß 
§ 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 31.07.2017 bis 11.09.2017 durch-
geführt. 

Der Satzungsbeschluss erfolgte am 26.10.2017. 
 
 
Nachfolgende Behörden sowie sonstige Träger öffentlicher Belange wurden dabei am 
Verfahren beteiligt: 

- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
- Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Abensberg 
- Bayer. Bauernverband 
- Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
- Bund Naturschutz – Kreisgruppe Kelheim 
- Deutsche Telekom Technik AG 
- Bayernwerk AG 
- Energienetze Südbayern GmbH 
- Handwerkskammer 
- Industrie- und Handelskammer 
- Kreisjugendring 
- Landesbund für Vogelschutz – Kreisgruppe Kelheim 
- Landratsamt Kelheim - Abteilung Bauordnungsrecht 
 - Abteilung Städtebau 

- Abteilung Immissionsschutz 
- Abteilung Naturschutz und Landschaftspflege 
- Abteilung Feuerwehrwesen  
- Abteilung Gesundheitswesen 
- Abteilung Abfallwirtschaft 
- Abteilung Straßenverkehrsrecht 

- Regierung von Niederbayern – Höhere Landesplanung 
- Regierung von Niederbayern – Gewerbeaufsicht 
- Regionaler Planungsverband Region 11 – Regensburg 
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- Stadt Kelheim  - Bauverwaltung 
  - Stadtkämmerei 
  - Hochbau – Tiefbau 
  - Ordnungsamt 
- Stadtwerke Kelheim 
- Staatliches Bauamt Landshut 
- Vodafone-Kabel-Deutschland GmbH 
- Wasserwirtschaftsamt Landshut 
- Zweckverband-Abwasserbeseitigung im Raum Kelheim 
 
 
 
 

6 INHALTE UND AUSSAGEN ZUR PLANUNG 

6.1 Art der baulichen Nutzung 
Die Art der baulichen Nutzung im Geltungsbereich ist wie in Deckblatt Nr. 01 gleich-
geblieben. Auf den BBP Nr. 94 Hohenpfahl West – Erweiterung Deckblatt Nr. 01 wird 
verwiesen. 

 
 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 
Festsetzungen und Aussagen zum Maß der baulichen Nutzung werden in vorliegen-
der Planung über die Definition von Grund- und Geschossflächenzahlen sowie über 
die Anzahl der Vollgeschosse geregelt. 
 
Für zulässig erklärt werden, untergliedert nach Nutzung, folgende Werte: 
WA: GRZ max. 0,4 GFZ max. 0,6 
MI: GRZ max. 0,6 GFZ max. 1,2 
 
Die restlichen Angaben zum Maß der baulichen Nutzung bleiben wie im BBP Nr. 94 
Hohenpfahl West – Erweiterung Deckblatt Nr. 01 gleich. 
 
 

6.3 Höhenentwicklung 
Festsetzungen und Aussagen zur Höhenentwicklung bleiben wie im BBP Nr. 94 Ho-
henpfahl West – Erweiterung Deckblatt Nr. 01 gleich. 
 
 

6.4 Überbaubare Grundstücksflächen 
Festsetzungen und Aussagen zu überbaubaren Grundstücksflächen bleiben wie im 
BBP Nr. 94 Hohenpfahl West – Erweiterung Deckblatt Nr. 01 gleich. 
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6.5 Örtliche Bauvorschriften 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Regelungen zu örtlichen Bauvorschriften stellen 
ergänzende Maßnahmen für die Bebauung der einzelnen Grundstücke dar, wurden al-
lerdings gleichbedeutend auf den tatsächlich erforderlichen Bedarf beschränkt. 
Diese betreffen die Gestaltung der baulichen Anlagen, Aussagen zu privaten Ver-
kehrsflächen, zur Anzahl der Stellplätze, zu Abstandsflächen, Einfriedungen und der 
Gestaltung des Geländes. 

Bei der Gestaltung von Wohn-/Geschäfts-/Büro-/Verwaltungs- und Betriebsgebäude 
im MI werden Dachaufbauten nur in Verbindung mit Dachterrassen als technische An-
lagen (Treppenhaus, Fahrstuhl, etc.) mit einer maximalen Höhe von 1,00 m über dem 
Firstpunkt zugelassen. Ansonsten sind Dachaufbauten unzulässig. Dies stellt eine 
dem Standort entsprechend sinnvolle Ergänzung dar. 
Des Weiteren unterliegt die Gestaltung des zukünftigen Geländes in vorliegender Pla-
nung besonderen Anforderungen. Im Hinblick auf die in diesem Zusammenhang zu 
berücksichtigenden Belange angrenzender Bestandsnutzungen, sowohl im Wohnge-
biet hinsichtlich vorhandener Bebauungen, als auch im Mischgebiet aufgrund der an-
grenzenden Waldrandsituation, sind hier Planungsabsichten definiert, die einen mög-
lichst schonenden Umgang mit der Topographie darstellen. 
Während im WA die nördliche Bauzeile zwingend auf das vorhandene Gelände zu le-
gen ist, wird für die südliche Baureihe eine Hangbebauung ermöglicht, die eine Ge-
ländeabgrabung zur Verkehrserschließung ermöglicht, aber gleichzeitig den An-
schluss an das Bestandsniveau im Süden vorsieht. 
Im MI wird grundsätzlich die vorhandene Topographie, auch in Form der bestehenden 
Geländeterrassierung aufrechterhalten und lediglich im Süden zur Weltenburger Stra-
ße eine Geländeveränderung in Form von Aufschüttungen für zulässig erklärt. 

Außerdem sind Stützmauern bis zu einer Höhe von 2,00 m über fertigem Gelände zu-
lässig, solange diese sich nicht an Grundstückgrenzen befinden. An Grundstückgren-
zen sind Stützmauern unzulässig. 

Auf Ziffer 6  ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN der textlichen Festsetzungen wird Be-
zug genommen. 
 
 
 
 
Die Punkte 7. Altlasten, 8. Denkmalschutz, 9. Brandschutz, 10. Immissionsschutz 
sowie 11. Erschließung sind identisch mit der Begründung des BBP Nr.94 Hohen-
pfahl-West Erweiterung Deckblatt Nr 01. 
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12 FLÄCHENBILANZ 

Anteil der Flächennutzungen innerhalb des Geltungsbereiches 

 ART DER NUTZUNG FLÄCHE (M2) 

 Gesamtfläche innerhalb des Geltungsbereiches 29.776 

 abzgl. öffentliche Erschließungs- und Grünflächen 
- Öffentliche Grünflächen    6.364 m² 
- Straßenverkehrsfläche – Bestand/Planung  3.075 m² 
- Gehwege – Bestand/Planung       809 m² 
- Wirtschaftsweg       510 m² 

 
 
 
 

10.758 

 Nettobauflächen  
- MI 1-6                                                                   12.883 m² 
- WA (Parzellen 1 – 11)                                            5.975 m² 

 
 

18.858 

 
 
Parzellengrößen 

PARZELLE FLÄCHE (M²) 

MI 1 1.415 

MI 2 1.950 

MI 3 1.305 

MI 4 2.277 

MI 5 2.470 

MI 6 3.470 

WA 1 475 

WA 2 485 

WA 3 512 

WA 4 709 

WA 5 514 

WA 6 760 

WA 7 547 

WA 8 523 

WA 9 593 

WA 10 518 

WA 11 500 

 
 
Die Punkte 13. Städtebauliche Gesamtbeurteilung sowie der gesamte Grünord-
nungsplan mit den Unterpunkten 14. Anlass, 15 Bestandserfassung und Bewertung 
sowie 16. Grünordnerische Gesamtbeurteilung sind identisch mit der Begründung des 
BBP Nr.94 Hohenpfahl-West Erweiterung Deckblatt Nr. 01. 
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17 VERWENDETE UNTERLAGEN 
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